
in der Wohngruppe
im Einzelwohnen mit interner Kinderbetreuung inkl.
Haushaltstraining
im Einzelwohnen mit interner Kinderbetreuung ohne
Haushaltstraining
im Einzelwohnen mit externer Kinderbetreuung
aufsuchende Familienhilfe nach Auszug der Familie in den
eigenen Wohnraum nach §31 SGB VIII

Für Mütter ab 16 Jahren
Die Betreuungsplätze sind auf eine 3er-WG, einen Wohnplatz in
unmittelbarer Nähe des Fachkräfte-Büros und zwei separate
Wohneinheiten verteilt
Neben dem Lernen aus Alltagssituationen ermöglicht die
wochentägliche Bezugsbetreuung es den Müttern,
bindungskorrigierende Erfahrungen zu sammeln. Für die Kinder
stehen altersentsprechend Betreuungsangebote in den Räumen
des Gruppenwohnens, Einzelwohnens und im Kinderbereich zur
Verfügung
Die Begleitung in der Nacht ist Mo-So durch eine anwesende
Nachtbereitschaft abgedeckt. Für die betreuungsfreien Zeiten
frühmorgens, am späten Nachmittag und zeitweise am
Wochenende steht ein telefonischer Bereitschaftsdienst zur
Verfügung
Den anderen Elternteil und die Herkunftsfamilie verstehen wir als
Teil des Netzwerkes, wir heißen sie willkommen und beziehen
sie in die Hilfe mit ein

Unsere Betreuungsangebote: 

Die Beziehungskontinuität wird durch den Erhalt der
Bezugsbetreuerin bei Wechsel der Betreuungsstufen gesichert. Es
besteht eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Mutter-Kind-
Projekt und dem Familienförderzentrum Panke-Haus, dessen
Angebote die Mütter / Väter alle nutzen können.

6 Gruppenwohnplätze – Leistungsangebot A 19.1
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BETREUTES WOHNPROJEKT

FÜR MUTTER UND KIND 

PROFILBESCHREIBUNG 
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Stand 05/2022

Ein Angebot der Jugendhilfe nach §19 SGB VIII

16 Betreuungsplätze ermöglichen im Rahmen eines Stufenmodels die
Verselbstständigung der jungen Mütter / Väter
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Zur Sicherung der schulischen Perspektive liegt Mo-Fr ein 
Betreuungsangebot für das Kind im projekteigenen 
Kinderladen vor
Bei Ausfall der Mutter wird eine 48-stündige Notbetreuung des 
Kindes gewährleistet
In der Angebotsform A 19.1 steht die hauswirtschaftliche 
Anleitung zur Verfügung und beinhaltet u. a. den Erwerb eines 
Haushaltsführerscheins 

Die Alltagsbegleitung wird durch den Einsatz von 
Bezugsbetreuerinnen für Mutter und Kind und eine 
Nachtbereitschaft gewährleistet
Zur Bindungsförderung findet an den Wochentagen eine 
individuelle Beobachtung und Begleitung von Mutter/Kind- 
Interaktionen statt
Durch die Kinderbetreuung im projekteigenen Kinderbereich 
wird den Müttern ein frühzeitiger Wiedereinstieg in 
Bildungsangebote ermöglicht
Die Kindesväter werden in die pädagogische Arbeit 
einbezogen. Regelmäßige Gespräche mit beiden Elternteilen 
gehören zum Standard
Für Kinder mit einem externen Kitaplatz finden zur Förderung 
einer altersentsprechenden Entwicklung ein- bis 
zweiwöchentliche Termine mit der Bezugsbetreuerin des 
Kindes statt
Die Nachtbereitschaft ist vor Ort und für alle Mütter erreichbar. 
Sie agiert als Unterstützung oder als Kontrollmaßnahme (je 
nach Erfordernis)
Durch das Zusammenleben im selben Haus und die 
Teilnahme an Gruppenangeboten findet eine Vernetzung der 
Mütter statt
Die hauswirtschaftliche Anleitung steht in der Angebotsform C 
19.12 zur Verfügung. Beide Angebote beinhalten eine
Schulung zur Haushaltsführung für die Mütter
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A 19.1 ist geeignet für minderjährige Mütter, Mütter mit Lernschwierigkeiten oder psychischen
Beeinträchtigungen und für die Rückführung eines Kindes. C 19.11 und C 19.12 sind geeignet für
Volljährige ab 18 Jahren, geflüchtete Schwangere und Mütter mit 1-2 Kindern. 

Einzelwohnformen mit differenzierten Individualangeboten
10 Plätze im Individualangebot C 19.11 und C 19.12 mit interner Kinderbetreuung im
projekteigenen Kinderladen. Miete und Lebensunterhalt sind im Kostensatz enthalten, das
Angebot C 19.12 beinhaltet zusätzlich ein Hauswirtschaftstraining.

 



Die Alltagsbegleitung wird durch den Einsatz einer
Bezugsbetreuerin für Mutter und Kind übernommen. Eine
telefonische Rufbereitschaft ist für die betreuungsfreien Zeiten
am Tag und in der Nacht eingerichtet. 
Zur Bindungsförderung findet individuelle Beobachtung und
Begleitung von Mutter und Kind durch die Bezugsbetreuerin statt
Das Angebot beinhaltet regelmäßige Gespräche für Mutter und
Vater/Partner

1 Platz im Individualangebot C 19.2 Regelleistungen mit
externer Kinderbetreuung
(Miete und Lebensunterhalt sind zuzüglich zum Kostensatz zu
zahlen)

Das Angebot ist geeignet für Bewohner:innen zur Verselbstständigung.
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Betreuung im Kinderbereich des Mutter-Kind-Projektes
von Zukunft Bauen e.V. im Leistungsangebot A 19.1,    
 C 19.11 und C 19.12

Vier bis sechs Wochen nach der Geburt des Kindes finden
wöchentliche Termine mit der Kinderfachkraft statt.
Inhalte sind (u. a.): Ernährung, Pflege, Hinweise zum Halten,
Tragen und Schlafen des Kindes, Babymassage, die Feinzeichen
und Bedürfnisse des Kindes lesen lernen und ggf. videobegleitete
Interaktionsberatung zum Aufbau einer stabilen Bindung zwischen
Mutter/Vater und Kind.

Ab dem sechsten Lebensmonat gibt es das Angebot einer zwei
bis dreimal wöchentlich stattfindenden Krabbelgruppe von ca. drei
Stunden, zunächst zusammen mit den Eltern.

Ab dem achtem Monat erhält das Kind ein bis zu fünftägiges
Betreuungsangebot in der Kleinkindgruppe. Die Kinder werden
dort in ihrer Entwicklung individuell nach Emmi Pikler und unter
Berücksichtigung des Berliner Bildungsplan gefördert. Dieses
Betreuungsangebot ermöglicht den Eltern die frühzeitige
Aufnahme einer beruflichen/schulischen Ausbildung. Die
Fachkräfte bieten neben den Angeboten in den Räumlichkeiten
des Kinderbereichs auch eine individuelle Förderung der Kinder
im häuslichen Umfeld an.

Für Kinder mit erhöhtem oder wesentlich erhöhtem
Förderbedarf werden ihren Bedarfen entsprechende
Angebote in Zusammenarbeit mit dem Heilpädagogischen
Fachdienst "Berliner Kiebitze" entwickelt.
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Bei der Aufnahme des Kindes in eine externe Kita werden
die Eltern weiterhin durch die Fachkräfte unterstützt. Es finden
bis zu zwei wöchentliche Termine mit der Kinderfachkraft und
der Familie statt.

Über den gesamten Betreuungszeitraum werden regelmäßig
Gespräche zur Entwicklung des Kindes, der Mutter/Vater-Kind-
Interaktion und die sich daraus ergebenden Bedarfe und ggfs.
notwendige externe Förderung des Kindes besprochen.

Infolge der Gesetzesänderung vom 07.05.2021 wurde mit der
Verkündigung der § 19 SBG VIII neu geregelt. So ist nun mit
Zustimmung des betreuten Elternteils der andere Elternteil in
die Hilfe mit einzubeziehen, soweit dies dem Leistungszweck
dient, was auch die gemeinsame Betreuung umfasst. Im
Einzelwohnen kann der andere Elternteil einen Gaststatus mit
dauerhafter Besuchserlaubnis erhalten.

Das Angebot richtet sich an jugendliche Paare, die die
Verantwortung für ein Kind gemeinsam übernehmen und als
Familie zusammen leben wollen. Wir möchten sie befähigen,
die vielfältigen Anforderungen der frühen Elternschaft
zunehmend selbständig zu übernehmen. Durch die Einbindung
beider Eltern in die praktische Alltagsversorgung des Kindes
soll auch der Beziehungsaufbau beider Elternteile zum Kind
gefördert werden. Damit verbunden sind die verbesserten
Chancen des Kindes auf eine möglichst gesunde Entwicklung.

Zusammenarbeit mit dem anderen Elternteil: 
Aufgliederung in drei Phasen

1. Orientierungsphase  (ca. 4 Wochen)
- Teilnahme des anderen Elternteils an möglichst allen
   vorbereitenden Gesprächen sowie der Ausgestaltung der 
   inhaltlichen Zusammenarbeit (Hilfeplanung)
- Schriftliche Vereinbarung über Rechte und Pflichten während
  des Aufenthaltes und einer verlässlichen Zusammenarbeit mit
  den Fachkräften

Zusammenarbeit mit dem anderen Elternteil* im Betreuten Wohnprojekt 
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2. Stabilisierungsphase (ca. 12 Monate)
- Auseinandersetzung über die neue Rollenverteilung und deren 
  Auswirkung auf die Paarbeziehung
- Auseinandersetzungsformen zwischen den Eltern reflektieren 
  und für eine gesunde Streitkultur sensibilisieren
- Beratung und praktische Anleitung zur Pflege und Betreuung 
  des Kindes sowie zur Erweiterung der elterlichen Kompetenzen
- Unterstützung bei der Klärung finanzieller Angelegenheiten und
  im Umgang mit dem Familienbudget
- Teilnahme an dem internen Hauswirtschaftskurs sowie die 
  hauswirtschaftliche Anleitung

3. Beendigungsphase (ca.3 Monate)
- Unterstützung bei der Wohnungssuche
- Beteiligung an den Umzugsvorbereitungen und an der 
  Organisation des Umzug

KONTAKT

Betreutes Wohnprojekt für Mutter und Kind
Familienförderzentrum Panke-Haus
Soldiner Straße 76
3359 Berlin

Teamleitung: Dagmar Linke
Tel: 030 2219436-103 /104
Fax: 030 2219436-111

E-Mail: muki@zukunftbauen.de
www.mutterundkind-berlin.de

Zukunft Bauen e.V.
Charlottenburger Straße 33a
13086 Berlin
www.zukunftbauen.de
info@zukunftbauen.de

Seit 1991 bietet der gemeinnützige
Verein Zukunft Bauen, insbesondere für
Frauen in schwierigen Lebenssituationen,
individuelle Hilfen an.



Kontinuierliche Bezugsbetreuung

Einbeziehung des / der Partner:in

Nachtbereitschaft (vor Ort anwesend)

Hauswirtschaftliche Unterstützung

Betreutes Wohnprojekt für Mutter, Vater und Kind - Zukunft Bauen e.V. 

16 Betreuungseinheiten, Unterbringung nach §19 SGB VIII

Individualangebot C 19.11

Regelleistung mit interner
Kinderbetreuung,  geeignet
für volljährige Mütter,
geflüchtete Schwangere und
Mütter mit 1-2 Kindern

Individualangebot C 19.12

Intensivleistung mit interner
Kinderbetreuung,  
geeignet für volljährige
Mütter, geflüchtete
Schwangere und Mütter 
mit 1-2 Kindern

Individualangebot C 19.2

Regelleistung mit externer
Kinderbetreuung, geeignet
für Bewohner:innen zur
Verselbstständigung 

Kinderbereich mit altersentsprechenden individuellen Betreuungsangeboten

Gruppenangebot A 19.1

Geeignet für minderjährige
Mütter, Mütter mit
Lernschwierigkeiten oder
psychischen
Beeinträchtigungen und für
die Rückführung eines
Kindes

Einstieg hier möglich

Auszug in die eigene Wohnung, bei Bedarf ambulante Betreuung in der eigenen Wohnung für max. drei Monate

Aufnahme ab 16 Jahren Aufnahme ab 18 Jahren Aufnahme ab 18 Jahren Aufnahme ab 18 Jahren

Stand: Mai 2022


